
 

 

 

Versicherungsleistungen der Gewerkschaft der Polizei  
 

Diensthaftpflicht-Regressversicherung über den Bund 
 

Versicherer: 
 

Die SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG gewährt den im aktiven Dienst stehenden GdP-Mitgliedern 
Versicherungsschutz für Schadensfälle die in Ausübung ihrer dienstlichen Tätigkeit entstehen. Versichert sind 
Rückgriffs- und Haftpflichtansprüche des Bundes bzw. der Länder. Voraussetzung für den Versicherungsschutz 
ist daher die förmliche Inregressnahme durch den Dienstherrn.  
 
Die Deckungssummen betragen: 
 

10.000.000 € pauschal  für Personen – und Sachschäden          
100.000 € für Vermögensschäden 

50.000 € 
52.000 € 
50.000 €  

5.000 € 
5.000 € 
2.000 € 

für Schäden durch Abhandenkommen von Dienstschlüsseln/Codekarten 
für Schäden an Kfz durch Fahrzeugpflege- und Wartungsarbeiten 
für Schäden durch Abhandenkommen von fiskalischem Eigentum 
für Schäden durch Abhandenkommen von persönlichen Ausrüstungsgegenständen 
für Schäden durch Abhandenkommen von sichergestellten/ beschlagnahmten Gegenständen 
für Schäden durch Abhandenkommen von Verwarnungsblöcken 

 

• Eine förmliche Inregressnahme des Dienstherrn ist Voraussetzung für den Versicherungsschutz. 

• Zu jedem Schaden ist der Personalrat einzuschalten. 

• Ohne Rücksprache mit dem Versicherer sollten keine Zahlungen erfolgen. 

• Die Leistungen werden auch bei einem Auslandseinsatz aufrechterhalten. 

• Abhandenkommensschäden, die im Zusammenhang mit der Auskleidung beim Ausscheiden aus dem 
Polizeidienst erkannt werden, sind nicht versichert.   

 

Auch für das berechtigte dienstliche und außerdienstliche Führen und Benutzen sämtlicher vom Dienstherrn zu 
Dienstzwecken zur Verfügung gestellten Dienstwaffen (Schusswaffen und Reizstoffsprühgeräte sowie sonstige 
Waffen – Hieb-, Stoß-, Stich- und Schlagwaffen, Elektroschockgeräte/Taser u.a.) gewährt unser Versicherer 
Versicherungsschutz. Voraussetzung für diese Leistung ist, dass die dienstlichen Bestimmungen des jeweiligen 
Landes/Bundes greifen, der außerdienstliche Bereich umfasst ist und die jeweiligen Voraussetzungen vom GdP-
Mitglied erfüllt werden. 
 

Dienstfahrzeug-Regressversicherung über die jew. Landesbezirke/Bezirke  
 

Versicherer:  
 

Gegen Regressforderungen des Dienstherrn, die sich aus dem Führen von Dienstfahrzeugen (Kraftfahrzeuge, 
Wasserfahrzeuge, bemannte/unbemannte Luftfahrzeuge) sowie Dienstpferde,-hunde ergeben.  
 
Die Deckungssummen betragen  
 

250.000 € 
250.000 € 
150.000 € 

für Personenschäden  
für Sachschäden    
für Vermögensschäden 

 

Beiden o. g. Haftpflichtversicherungen liegen die jeweils gültigen Fassungen der Allgemeinen Haftpflicht-
Bedingungen (AHB), der Besonderen Bedingungen, Risikobeschreibungen und Erläuterungen zur 
Haftpflichtversicherung sowie der Allgemeinen Vertragsbestimmungen der SIGNAL IDUNA zugrunde. 
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Gruppen- Unfallversicherung über den Bund 
 

Versicherer:  
 

Durch die Mitgliedschaft in der Gewerkschaft der Polizei ist jedes Mitglied auch gegen Unfall versichert. Dem 
Unfallversicherungsvertrag liegt die jeweils gültige Fassung der Allgemeinen Bedingungen für die Gruppen-
Unfallversicherung, den Besonderen und Zusatz-Bedingungen der SIGNAL IDUNA (AB GUV) zugrunde.  
 
Der Versicherungsschutz erstreckt sich innerhalb und außerhalb des Dienstes weltweit mit folgenden Summen: 

 

3.000 € für den Unfalltod 
4.000 € für den Invaliditätsfall mit Progression 250 % (Vollinvalidität 10.000 €!) 
9.000 € bei gewaltsamem Tod im Dienst durch eine vorsätzliche  Straftat eines Dritten 
5.000 € Bergungskosten 
5.000 € kosmetische Operationen 
   500 € Kurkosten/ Rehakosten 

 
Ferner besteht auch Unfallversicherungsschutzes (hier aktives Kriegsrisiko) für Kolleginnen und Kollegen im  
Rahmen ihres Einsatzes als Polizistinnen/Polizisten im Ausland.  
 
 

 
 
 

Für GdP-Mitglieder sowie deren Ehe/Lebenspartner, die einen GdP-Rentenvertrag bei der SIGNAL IDUNA 
Leben abgeschlossen haben, besteht Unfallversicherungsschutz gemäß der jeweils gültigen Fassung der 
Allgemeinen Bedingungen für die Gruppen-Unfallversicherung, der Besonderen und Zusatz-Bedingungen der 
SIGNAL IDUNA (AB GUV) mit folgenden Versicherungssummen: 
 
 

20.000 € bei gewaltsamem Unfalltod im Dienst durch eine vorsätzliche Straftat eines  Dritten    
7.000 € für den Invaliditätsfall mit Progression 250 % ( Vollinvalidität 17.500 €!)  
5.000 € 
5.000 €  

500 € 
  

für Bergungskosten  
für kosmetische Operationen 
für Kurkosten/ Rehakosten 
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